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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 27.08.2019 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 28.08.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Die Drucksache wird wie folgt geändert/ergänzt: 

 

§10 Abs. 2 Punkt i): 

Grundstücksverkäufe, wenn der Kaufpreis bis zu 250.000 EUR beträgt und die Grundstücksgröße 

200m² nicht übersteigt und im Rahmen von Grundstücksverkäufen unbegrenzt für die Bestellung 

von Grundpfandrechten für Kaufpreisreste vor Eigentumsübergang und die Grundstücksgröße 

200m² nicht übersteigt; 

 

NEU eingefügt: §10 Abs. 2 Punkt s) 

Investitionen von nicht erheblicher Bedeutung im Sinne des § 10 Abs. 2 der Thüringer 

Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV). Dies sind Investitionen für Maßnahmen des Tief- 

und Ingenieurtechnischen Baus, insbesondere für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen, 

einschließlich der Straßen- und Verkehrsbeleuchtung bis zu 1 Mio. EUR, für Maßnahmen des 

Gartenbaus bis zu 1 Mio. EUR und für Maßnahmen des Hochbaus bis zu 2 1 Mio. EUR; 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

27.08.2019, gez. i. A. König   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE. 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur DS 1534/19 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE. zur DS 

1390/19 Neufassung der Hauptsatzung 
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 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 1534/19 
 

Stadtrat öffentlich 
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